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RS UVS Kärnten 1993/03/02 KUVS-
124/4/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1993

Rechtssatz

Erklärt die Beschuldigte als Auskunftsp.ichtige den Lenker nicht bekanntgeben zu können, da sie im Auto geschlafen

habe und einer ihrer beiden mitfahrenden Familienmitglieder gefahren sein müsse, verwirklicht sie das Tatbild nach §

103 Abs 2 KFG, denn sie wäre verp.ichtet gewesen, durch Befragung ihrer beiden nicht näher bezeichneten

Familienangehörigen jene Person auszumitteln, welche die verlangte Auskunft zu geben in der Lage gewese wäre.

Rechte auf Auskunftsverweigerung haben gegenüber der Befugnis der Behörde Auskünfte zu verlangen,

zurückzutreten.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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